
Nds. Ministerium für Inneres und Sport 
Postfach 2 21, 30002 Hannover  

 Niedersächsisches Ministerium 
für Inneres und Sport  

 
  
Bezirksregierungen 
mit der Bitte um Weiterleitung an die Ausländerbehörden 
 
Landeskriminalamt Niedersachsen 
 
Nachrichtlich: 
Niedersächsisches Justizministerium 
mit der Bitte um Weiterleitung an Bearbeitet von: 
das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht/ 
die Verwaltungsgerichte  
 
Bundesministerium des Inneren 
 
Innenministerien und -senatoren der Länder 
 
Ausländerbeauftragte der Landesregierung  
Im Hause 
 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 
 

Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) 

45.31-12235/ 12-38-3       
Durchwahl Nr. (0551) 120 -

 
                
 
Rückführung der ethnischen Minderheiten in das Kosovo 
Bezug:  Runderlass vom 18.06.2002 – AZ.: w.o. -  
AnIg.:  3 
 
Am 31. März 2003 haben Bundesinnenminister Schily und der UNMIK-Sonderb

als Anlage 1 beigefügte Memorandum of Understanding, das im wesentliche

unterzeichnet: 

 

1. Die Vereinbarung ermöglicht ab 01. April 2003 den Beginn der zwangswe

Minderheiten in das Kosovo. 

2. Innerhalb der nächsten 12 Monate können bundesweit stufenweise bis z

rückgeführt werden. Es handelt sich dabei um Angehörige der Minderheite
aken, Gorani, Torbesh, Ashkali und Ägypter. 

3. Beabsichtigte Rückführungen sind mit einer Vorlauffrist von mindestens 33

kündigen. 

4. Roma und Serben sind in diesem Jahr noch von der zwangsweisen Rückfü
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Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten verweise ich auf den beigefügten Text des Memorandum of 

Understanding; insbesondere auf den in Nr. 2 festgelegten Vorrang der freiwilligen Rückkehr (siehe 

auch RdErI. vom 06.02.2003-41.13-12235-4.3.1). 

 

1. Ashkali und Ägypter 
Für rückzuführende Ashkali und Ägypter wird UNMIK ein individuelles Prüfverfahren durchführen. 

Grundsätzlich lässt die aktuelle Sicherheitssituation aber ihre Rückführung in bestimmte Gebiete/ 

Orte im Kosovo (siehe die mit anliegendem Schreiben vom 28. März 2003 beigefügte Liste) zu. 

UNMIK geht davon aus, dass sich die deutschen Behörden bei der Auswahl der rückzuführenden 

Ashkali und Ägypter an dieser Liste orientieren und möglichst nur Personen zur Rückführung an-

kündigen, die aus den in der Liste genannten Gebieten/ Orten stammen. 

 

2. Verfahren 
Als landesweite Clearingstelle für die Ankündigung der Rückführung beauftrage ich das Landes-

kriminalamt Niedersachsen, das gegenüber der UNMIK sowie der Grenzschutzdirektion alle not-

wendigen für die Rückführung erforderlichen Aufgaben wahrnimmt. 

 

Die Ausländerbehörden übermitteln dem Landeskriminalamt umgehend folgende Angaben zu 

allen ausreisepflichtigen Minderheitsangehörigen aus dem Kosovo (ohne Roma und Ser-
ben) möglichst per Email nach dem anliegenden Muster: 

 

- Übliche Personaldaten incl. Ethnie, Sprache und letztem Wohnsitz im Kosovo und, sofern 

bekannt, Datum der Ausreise aus dem Kosovo; 

- minderjährig/ unbegleitet, ggf. Bezugsperson im Kosovo; 

- ggf. bestehende Vorstrafen oder Hinweise auf Gewaltbereitschaft/ erforderliche Sicherheits-

maßnahmen; 

- ggf. Hinweis auf bestehende Krankheit, Behinderung/bzw. besondere Betreuungsbedürftig-    

keit; 

- Angaben zum Ausweis/ Reisedokument (Kopie), sofern vorhanden, 

- andere für die Abschiebung relevante Informationen; und 

- Angaben zur völligen oder teilweisen Sicherung des Lebensunterhaltes ohne Inanspruch-   

nahme von Sozialleistungen. 

 

Die Zahl der Ankündigungen für die Rückführung sollte deutlich höher sein als das jeweilige Län-

derkontingent, um die Quote ausschöpfen zu können, weil mit Ablehnungen seitens UNMIK zu 

rechnen ist und sich durch Krankheit, Asylfolgeantragstellung, Untertauchen usw. die Zahl der 

gemeldeten Personen erfahrungsgemäß noch verringern wird. 
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Bis spätestens drei Wochen nach Anmeldung der Personen sind dem Landeskriminalamt            
die erforderlichen Abschiebungsunterlagen (RdErl. vom 31.05.1999 – 45.22-12231/ 3-44) zu 
übersenden. Vorhandene Bescheinigungen zur ethnischen Zugehörigkeit sind bei Ashkali 
und Ägyptern in Kopie beizufügen. 

 

Das Landeskriminalamt entscheidet nach Rückmeldung von UNMIK (positive Antworten oder      

keine Ablehnungen bis spätestens 3 Tage vor Datum der angekündigten Rückführung) über die 

Belegung der für Niedersachsen vorgesehenen Rückführungsplätze und informiert die beteiligten 

Bezirksregierungen und Ausländerbehörden. Hierbei achtet es auf eine möglichst ausgewogene 

Mischung der Ethnien. Niedersachsen beteiligt sich ab 22.05.2003 an den ab Düsseldorf 14-tägig 

durch Nordrhein-Wesffalen geplanten und durchgeführten Chartern. Ein früherer Termin ist we-     

gen des erforderlichen Vorlaufs von 33 Tagen nicht möglich. 

 

Nach erfolgter Anmeldung haben die Ausländerbehörden dem Landeskriminalamt unverzüglich      

alle für die Abschiebung relevanten Veränderungen mitzuteilen. Hierbei ist vor allem wichtig, 

dass alle eine Abschiebung ausschließenden Gründe mitgeteilt werden, um diese Personen - vo- 

übergehend oder endgültig - aus den weiteren Planungen herauszunehmen. 

 

3. Statistik 
Das Landeskriminalamt führt über sämtliche angemeldeten Personen eine namentliche Aufstel-

lung nach anliegendem Muster und führt diese aufgrund der Veränderungsmeldungen der Aus-

länderbehörden fort. 

 

 

Im Auftrage 

 

Haunschild



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 


